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Erster Teil 

Einleitung 

A. Problemstellung 

Ein Blick zurück auf die vergangenen Jahre zeigt, daß die fortschreitende Euro-
päisierung auch vor dem Umweltrecht keinen Halt macht. Nicht zuletzt Katastro-
phen wie Seveso, I Tschernobyl oder das sich stets vergrößernde Ozonloch haben 
deutlich werden lassen, wie wichtig eine staatenübergreifende Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet ist. 2 

Mit der Pariser Gipfelkonferenz vom 19./20. 10. 1972, auf der die Erstellung 
eines umweltpolitischen Aktionsprogramms angeregt wurde,3 begann daher ein 
Prozeß, dessen Verlauf nicht absehbar ist. Eine "Dynamik der Zuständigkeits-
expansion" zugunsten der Europäischen Gemeinschaft sorgt für eine stetig wach-
sende Anzahl neuer Rechtsvorschriften. Bisher verabschiedete die Gemeinschaft 
allein über 200 Umweltnormen, die meisten von ihnen Richtlinien.4 Mag das darin 
zum Ausdruck kommende Engagement der Europäischen Gemeinschaft5 für die 
Umwelt im Grundsatz auch begrüßenswert sein, so läßt sich ein hohes Umwelt-
schutzniveau dadurch gleichwohl nur dann erreichen, wenn die erlassenen Rechts-
akte auch angewandt werden. Art. 175 Abs. 4 EGV6 weist diese Aufgabe primär 

I Aufgrund der Umweltkatastrophe in Seveso 1976 wurde die Richtlinie 82/501lEWG 
des Rates v. 24. 6. 1982 über die Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten Industrietätig-
keiten (ABI L 230/1) erlassen. Sie unterlag bereits mehrfachen Änderungen, zu denen u. a. 
die Brandkatastrophe bei dem Base1er Chemieunternehmen Sandoz 1989 Veranlassung gab; 
vgl. Steinberg, AöR 120 (1995), 549/551, zur neuesten Änderung s. Rebentiseh, NVwZ 
1997, 6 ff.; Sehendel, in: Rengeling (Hg.), Hdb zum europäischen und deutschen Umwelt-
recht, 1998, Bd. I, § 39 Rn. 107. 

2 Vgl. Nettesheim, Jura 1994, 337; Kloepfer, Umweltrecht 1989,3 f. 

3 S. Bull EG 10/1972,9/21; GrabitzlZaeker, NVwZ 1989,297. 

4 S. KOM (96), 500 endg., 3; vgl. auch Krämer, EEC Treaty and Environmental Protec-
tion, 1990, 3ff. und Demmke, Die Verwaltung 27 (1994), 49/50, der sogar von ca. 450 
Rechtsakten im Umweltbereich ausgeht. Allerdings besteht in den letzten Jahren eine Ten-
denz, die Rechtsetzungstätigkeit der EG zu vermindern und dafür der Qualität nach zu ver-
bessern, s. das von der Kommission dem Europäischen Rat von Madrid 1995 vorgelegte 
Dokument "Für eine bessere Rechtsetzung", KOM (95), 513 endg. 

5 Zur Verwendung der Terminologie EG bzw. EU s. HölseheidtlBaldus, DVBI. 1996, 
1409 ff. 

6 Vor Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags am 1. 5. 1999 Art. 130s Abs. 4 EGY. 
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den Mitgliedstaaten zu. Zum einen gewiß deshalb, weil der Europäischen Gemein-
schaft das dafür erforderliche Personal fehlt, zum anderen aber auch, um dem Sub-
sidiaritätsprinzip hinreichend Rechnung zu tragen. 

Ob die Mitgliedstaaten dieser Aufgabe gewachsen sind, erscheint derzeit mehr 
als fraglich. 1995 etwa meldeten sie die Durchführung von nur 91 % der Gemein-
schaftsrichtlinien im Umweltbereich. Zeitgleich stellte die Kommission 265 Ver-
stöße gegen das materielle EG-Umweltrecht fest.7 Da es unwahrscheinlich er-
scheint, daß die Kommission von allen tatsächlich auftretenden Verstößen auch tat-
sächlich Kenntnis erlangt, ist nicht auszuschließen, daß die Anzahl an Verstößen in 
Wirklichkeit sogar noch viel größer ist. Das läßt befürchten, daß die gemeinschaft-
liche Umweltpolitik nicht immer die gewünschte Effektivität erzielt und es damit 
zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen kommt. 

Um dem entgegenzutreten und eine einheitliche und effektive Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts sicherzustellen, stehen der Europäischen Gemeinschaft Ein-
flußmöglichkeiten auf den mitgliedstaatlichen Vollzug zu. Sie beruhen insbeson-
dere auf zwei Faktoren: Zum einen auf dem Erlaß verbindlicher Umweltrechts-
akteS - beispielsweise der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
der Umweltinformationsrichtlinie9 - und zum anderen auf der Ausübung von Ver-
waltungstätigkeit. Die EuGH-Rechtsprechung lO ist daneben insofern von Bedeu-
tung, als sie der Umwe1trechtsetzung auf Gemeinschaftsebene die nötigen Impulse 
gibt und ihr im Wege der Auslegung Kontur verleiht. Bereits 1993 belief sie sich 
auf 76 Urteile mit Umweltbezug. 

Dem gemeinschaftlichen Tätigwerden sind allerdings enge Grenzen gesetzt. So 
wies das Bundesverfassungsgericht erst jüngst erneut darauf hin, daß der Gemein-
schaftsgesetzgeber nur innerhalb der ihm durch die Gemeinschaftsverträge zuge-
wiesenen Kompetenzen tätig werden darf. ll Welchen Umfang die administrativen 
Gemeinschaftsbefugnisse haben, bleibt dabei nach wie vor unklar. Denn die Ge-
meinschaftsverträge enthalten keine der genauen Abgrenzung von Verwaltungs-

7 S. KOM (96), 500 endg., 4, 95. Danach betreffen die meisten Probleme die Bereiche 
Natur, Umweltverträglichkeitsprüfung, Abfälle und Gewässer; s. dazu ferner Sach, in: Renge-
ling (Hg.), Hdb zum europäischen und deutschen Umweltrecht, 1998, Bd. I, § 44 Rn. 5, 17, 
32f. 

S Vgl. Schröder; in: Schoch (Hg.), Das Verwaltungsrecht als Element der europäischen 
Integration, 1995,91; Everling, in: Behrens/Koch (Hg.), Umweltschutz in der Europäischen 
Gemeinschaft, 1991,29 ff.; Rengeling, Fragen zum allgemeinen Verwaltungsrecht in der EG, 
FS für Scupin, 1983,475 ff.; Kasten, DÖV 1985, 570ff. 

9 S. dazu ausführlich unten 3. Teil A I, 11. 

10 Zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf dem Gebiet des Umweltrechts 
Everling, in: Behrens/Koch (Hg.), Umweltschutz in der Europäischen Gemeinschaft, 1991, 
29ff.; Neumann, UTR 36 (1996), 607ff.; Faßbender; UTR 21 (1993), 367ff.; Zuleeg, NJW 
1993,31 ff.; Huber; in: Rengeling (Hg.), Hdb zum europäischen und deutschen Umweltrecht, 
1998, Bd. I, § 19 Rn. 26, 37 ff. 

11 BVerfGE 89, 155/192. 
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kompetenzen dienende, in ihrer Trennschärfe mit den Art. 83 ff. GG12 vergleichba-
ren Vorschriften. 13 Derart unscharfe Konturen schaffen gewiß die notwendige fle-
xibilität für eine Anpassung an die sich ständig ändernden politischen und rechtli-
chen Neuerungsprozesse. 14 Schon aus Gründen der Rechtssicherheit bleibt eine 
klare Abgrenzung gleichwohl unabdingbarY Dabei stellt sich das im folgenden 
näher zu untersuchende Problem, so wenig wie möglich in die nationalen Verwal-
tungsstrukturen einzugreifen, andererseits aber auch eine effektive und einheitliche 
Durchführung des europäischen Umweltrechts sicherzustellen. 

B. Terminologische Klarstellungen 

I. Angleichung, Harmonisierung 
und Vereinheitlichung nationalen Rechts 

Die bereits erwähnten Einflußmöglichkeiten der Gemeinschaftsgesetzgebung, 
-verwaltung und -rechtsprechung auf das nationale Verwaltungsrecht sind vielfäl-
tig. Im Vordergrund stehen die "Rechtsangleichung", "Hannonisierung" und "Ver-
einheitlichung" des nationalen Rechts. Über die Unterschiede im Inhalt und in der 
Tragweite dieser Begriffe war man sich lange Zeit uneins. 16 Mittlerweile besteht 
Konsens darüber, daß ihnen kein durchdachtes Differenzierungssystem zugrunde-
liegt und sie daher synonym zu verwenden sind. 17 Sie bezeichnen das bewußte und 
gemeinsame Verfahren mehrerer Staaten mit dem Ziel, Rechtsnormen gleichen 
oder identischen Inhalts in ihre Rechtsordnungen einzuführen oder sonst ihre 
Rechte im Verhältnis zueinander gleich zu gestalten. 18 

12 Demgegenüber entspricht in angelsächsischen Bundesstaaten die Verteilung der Verwal-
tungsbefugnisse derjenigen der Gesetzgebungsbefugnisse, vgl. Hilf, in: Schwarze (Hg.), 
Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, 1982, 67/68; dazu insbes. Bothe, Die Kompe-
tenzstruktur des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender Sicht, 1977, 224 ff. 

13 Hilf, in: Schwarze (Hg.), Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, 1982,67/68. 
14 So Hilf, in: Schwarze (Hg.), Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, 1982,67/69, 

92. 

15 Nach Ansicht Sommennanns, DVBI. 1996, 889/891, stecken die nationalen Verwaltun-
gen angesichts der immer schwierigeren Abgrenzung innerstaatlich und europarechtlich gere-
gelter Vollzugsaufgaben in einer Identitätskrise. 

16 Zum Streitstand Schmeder; Die Rechtsangleichung als Integrationsrnitte1 der Euro-
päischen Gemeinschaft, 1978, 5 ff. 

17 S. Taschner; in: G/T/E (Hg.), Kommentar zum EWG-Vertrag, 4. Aufl. 1991, Art. 100 
Rn. 1; ausführlich dazu Lochner; ZStaatsw 118 (1962), 35 ff. 

18 Constantinesco, Rechtsvergleichung, Bd. 11, 1972, 423; vgl. auch Kegel, KSE 11 
(1971), 9/10; Schmeder; Die Rechtsangleichung als Integrationsmittel der Europäischen 
Gemeinschaft, 1978,8. 
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